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ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Haidcr, Mag. Stadlcr 

und Kollegen 

an den Bundeskanzler *) 
betreffcnd Sonderverträge im Bundesdienst 

Nach Angaben des Staatssekretärs im Bundeskanzleramt Schlögl bestehcn dcrzeit rund 2000 

Dienstverhältnisse im Bundesdienst, dic mittels eines Sondervcrtragcs gestaltet sind. Dadurch 

wird nicht nur das bestehendc Dienstrecht des öffentlichcn Dienstcs unterlaufcn, sondcrn cinc 

Möglichkeit eröffnet, für Protektionskinder besonders günstige Besoldungsrcgelungen zu 

schaffcn. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel dafür bildet der Sondervertrag mit dcm 

Bürolciter des Sozialministcrs, D1'. Lechner, dcr mit monatlich S 124.000,-- für seine Dienste 

rechnen kann. 

Es kann wohl kein Zwcifel daran bestehcn, daß eine derartige Einkommenshöhe für einen 

Ministersekretär nicht gerechtfertigt ist und hier zu Lasten der Steuerzahler Mißbrauch 

betricben wird. 

Die unterfertigten Abgeordneten richtcn dahcr an den Bundeskanzler folgende 

ANFRAGE 

1.) Wicvielc Sonderverträgc bcstandcn in Ihrcm Ressort zum Stichtag 01. Juni 1995 ? 

2.) Mit welchen Mitarbeitem Ihres Büros sowie der Büros allenfalls zugeordneter 

Bundesminister (Frauenministerin) oder Staatssekretäre bestanden zum genannten 

Stichtag Sondervel1räge ? 

*) 

erging auch an alle anderen Mitglieder der Bundesregierung 
mit Ausnahme der Bundesministerin für Frauenangelegenheiten 

Von der Vervielfältigung und Verteilung dieser - inhaltlich 
identischen - Anfragen wurde im Sinne des § 23 Abs. 2 GO-NR 
Abstand genommen. 
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3.) Wic lautcn die mit diesen Mitarbeitern geschlossenen besoldungsrechtlichen 

Vereinbarungen im einzelnen und 

4.) Welches Überstundenausmaß liegt den einzelnen Sonderverträgen zugrunde und wie 

hoch ist der Anteil der Überstundenvergütung am Gesamtentgelt ? 

5.) Welche Erwägungen waren für den Abschluß der einzelnen Sonderverträge 

maßgebend? 

6.) Sind Sie der Auffassung, daß die besoldungsmäßigen Auswirkungen der 

Sonderverträge in jedem Fall gerechtfertigt sind? 

Wenn ja, warum? 

7.) Mit welchcn Scktionsleitern rhres Ressorts bestanden zum genannten Stichtag 

SonderveI1räge ? 

8.) Wie lauten dic mit den Sektionsleitern abgeschlossenen besoldungsrechtlichen 

Vereinbarungen im einzelnen und 

9.) Welches Überstundenausmaß liegt den einzelnen Sonderverträgen zugrunde und wie 

hoch ist der Anteil der Überstundenvergütung am Gesamtentgelt ? 

10.) Welche Erwägungen waren für den Abschluß der einzelnen Sonderverträge 

maBgebend ? 

11.) Sind Sie der Auffassung, daß die besoldungsmäßigen Auswirkungen der 

Sonderverträge in jedem Fall gerechtfertigt sind? 

Wenn ja, warum? 

12.) Mit welchen Gruppenlcitern Ihres Ressorts bestanden zum genannten Stichtag 

Sonderverträge ? 
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13.) Wie lauten die mit den Gruppenlcitern abgcschlossenen besoldungsrechtlichen 

Vereinbarungen im einzclnen und 

14.) Welches Überstundenausmaß liegt den einzelnen Sonderverträgcn zugrunde und wie 

hoch ist der Anteil der Überstundenvergütung am Gesamtcntgclt ? 

15.) Welche Erwägungen waren für den Abschluß der einzelnen Sonderverträge 

maßgebend? 

16.) Sind Sie der Auffassung, daß die besoldungsmäßigen Auswirkungen der 

SonderveI1räge in jedem Fall gerechtfertigt sind? 

Wenn ja, warum ? 

17.) Mit welchen Abteilungsleitern Ihres Ressorts bestanden zum genannten Stichtag 

Sonderverträge ? 

18.) Wie lauten die mit den Abteilullgsleitern abgeschlossenen besoidullgsrechtlichen 

Vereinbarungen im einzelnen und 

19.) Welches Überstundenausmaß liegt den einzelnen Sonderverträgen zugrunde und wie 

hoch ist der Anteil der auf die Überstulldenvergütung entfallende Anteil am 

Gesamtentgelt ? 

20.) Welche Erwägungen waren für den Abschluß der einzelnen Sonderverträge 

maßgebend '? 

21.) Sind Sie der Auffassung, daß die besoldungsmüßigen Auswirkungen der 

Sondervertrüge in jedem Fall gerechtfertigt sind? 

Wenn ja, warum? 
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22.) Mit welchen sonstigen Bediensteten Ihres Ressorts bestanden zum genannten Stichtag 

Sonderverträge ? 

23.) Wie lauten die mit diesen Bediensteten abgeschlossenen besoldungsrechtlichen 

Vereinbarungen im einzelnen und 

24.) Welches Überstundenausmaß liegt den einzelnen Sonderverträgen zugrunde und wie 

hoch ist der Anteil der Überstundenvergütung am Gesamtentgelt ? 

25.) Welche Erwägungen waren für den Abschluß der einzelnen Sonderverträge 

maßgebend? 

26.) Sind Sie der Auffassung, daß die besoldungsmäßigen Auswirkungen der 

SonderveI1räge in jedem Fall gerechtfertigt sind? 

Wenn ja, warum? 

27.) Weshalb konnten die seit vielen Jahren im EDV-Bereich bestehenden Sonderverträge 

nicht durch Regelungen innerhalb des regulären Dienstrechtes ersetzt werden? 

28.) Wicviele Arbcitsleihvel1räge bestanden in Ihrem Ressort zum Stichtag 01. Juni 1995 

29.) Welche Bediensteten betrafen diese Verträge und mit welchen Institutionen wurden 

sie abgeschlossen ? 

30.) Wie lauten diese Vereinbarungen im einzelnen, welches Überstundenausmaß liegt den 

einzelnen Verträgen zugrunde und wie hoch ist der Anteil der Überstundenvergütung 

am Gesamtentgelt ? 

31.) Welche Erwägungen waren für den Abschluß der einzelnen Arbeitsleihverträge 

maßgebend? 
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32.) Sind Sie der Auffassung, daß die besoldungsmäßigen Auswirkungen der 

Arbcitslcihvc11räge in jcdcm Fall gcrechtfertigt sind? 

Wcnn ja, warum ? 

33.) Wic hoch wird dcr zusätzliche Personalaufwand sein, der sich auf Grund der 

SonuervcI1räge für das Jahr 1995 voraussichtlich ergeben wird? 

34.) Wic hoch wird der finanzielle Aufwand sein, dcr sich auf Grund der 

ArbcitslcihvcI1rägc für das Jahr 1995 voraussichtlich crgebcn wird? 

35.) Werden Sie die bisherige Übung bcim Abschluß von Sonderverträgen beibehalten? 

Wenn ja, auf Grund wclchcr Erwägungcn ? 
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